
tiger gesellschaftlicher Beziehungen ermöglichte und er
forderte. Es widerspiegelt die Gesetzmäßigkeit, Plan
mäßigkeit und Kontinuität der Gesetzgebung der DDR 
ebenso wie die Dynamik und Stabilität der sozialisti
schen Gesellschaftsverhältnisse.
Sich dieses politischen, rechtsgeschichtlichen und ideolo
gischen Prozesses bewußt zu sein bedeutet zugleich zu 
erkennen, welcher Prozeß des Lernens und Umdenkens 
bei der Anwendung des neuen Rechts notwendig ist, 
welche gründliche Arbeit die Rechtspraxis leisten muß 
und welchen Aufgaben sich die rechtswissenschaftliche 
Lehre und Forschung widmen müssen.

Zur Bedeutung leitender Prinzipien

Die Gesetzgefoungsarbeit der DDR war und ist stets 
dadurch gekennzeichnet, daß Gesetze auf der Grundlage 
leitender Prinzipien ausgearbeitet werden, die ihre Ver
wirklichung in der gesellschaftlichen Praxis entschei
dend beeinflussen. Es ist ein den obengenannten Ge
setzen — und vielen anderen — gemeinsames Charak
teristikum, daß ihr Gegenstand, ihre Stellung und 
Funktion einschließlich der konkreten juristischen Re
gelungen von leitenden Prinzipien bestimmt werden. 
Das geschieht beispielsweise in Grundsätzen, die am 
Anfang der Gesetze formuliert sind, in Grundsatzbe
stimmungen oder in Bestimmungen über Aufgaben und 
Ziele, die einzelnen Teilen und Kapiteln eines Gesetzes 
vorangestellt werden; mit ihnen werden Hauptinhalt 
und gesellschaftlicher Zweck des Gesetzes hervorgeho
ben, charakterisiert und erläutert (vgl. dazu §§ 1 bis 4 
FOB; Art. 1 bis 8 StGB; 1.Kapitel des GBA; §§ 1 bis 10 
ZGB und die §§ 17, 22, 43, 71, 82, 94, 98, 133, 162, 233, 
266, 274, 323, 362 ZGB) 74/
Den leitenden Prinzipien kommt in der sozialistischen 
Gesetzgebung und Rechtsprechung eine doppelte Bedeu
tung zu. Zum einen sind sie für die konzeptionelle An
lage des Gesetzes bestimmend, zum anderen haben sie 
große Bedeutung für seine Anwendung, Durchsetzung 
und gesellschaftliche Wirksamkeit. Sie haben die Auf
gabe, in Form prägnanter Leitsätze die politisch-ideo
logische und gesellschaftlich-rechtliche Funktion des Ge
setzes besonders sichtbar zu machen; sie sind gewisser
maßen die tragenden Eckpfeiler des Gesetzes.
Die leitenden Prinzipien verdeutlichen einerseits die 
gesellschaftliche Zielrichtung der Einzelregelungen, die 
sich auf die Prinzipien zurückführen lassen; anderer
seits sind sie das Resultat der Verallgemeinerung von 
Erfahrungen und Einzelregelungen, aus denen sie ab
geleitet werden können./5/
Erkenntnis, Erläuterung und Beachtung der Prinzipien 
sind auch deshalb von großer Bedeutung, weil sie nicht 
nur die dem Gesetz zugrunde liegenden objektiven ge
sellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und seinen Klassen
charakter in besonders einprägsamer und anschaulicher 
Weise sichtbar machen, sondern auch, weil sie die auf 
der Grundlage der gesellschaftlichen Verhältnisse ent
standenen Rechtsanschauungen der Arbeiterklasse und

fif Zu den Prinzipien anderer sozialistischer Gesetze vgl. 
H. Benjamin, „Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen 
Republik — Beitrag zum einheitlichen Rechtssystem“, in: 
Kommentar zum StGB, Berlin 1969, Bd. I, S. 9 fl.; H. Ranke, 
„Zu einigen Fragen über Gegenstand, System und Prinzipien 
des Strafprozeßrechts“, Staat und Recht 1952, Heft 1/2, S. 99 ff.; 
derselbe, „Zum Entwurf des neuen Familiengesetzbuchs der 
Deutschen Demokratischen Republik — ein Dokument der 
demokratischen Gesetzlichkeit“, Staat und Recht 1954. Heft 6, 
S. 733 ff.; H. Kellner, „Zur Herausbildung, Durchsetzung und 
Weiterentwicklung sozialistischer Prozeßprinzipien in der 
DDR“, NJ 1972 S. 185 ff., 217 ft.
/S/ Zur materialistischen Auffassung der marxistisch-leninisti
schen Philosophie vom Wesen der Prinzipien vgl. F. Engels, 
„Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft („Anti- 
Dühring“)“, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 4 ff. 
(32); ferner: D. Kirchhöfer, „Der Prinzipienbegrifl in der mar
xistischen Philosophie“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 
1974, Heft 4, S. 411 ff. (428).

ihrer Verbündeten zum Ausdruck bringen. Gerade in 
den leitenden Prinzipien wird ein Wesenszug des sozia
listischen Rechts sichtbar: Sie zeigen, wie die sozialisti
schen Gesetze dazu beitragen, daß die ethischen Prin
zipien und moralisch-politischen Maßstäbe der Arbei
terklasse zu allgemeingültigen Regeln für die gesamte 
Gesellschaft werden.

Allgemeingfiltige und spezifische Prinzipien

Die leitenden Prinzipien sozialistischer Zivilgesetz
gebung sind allgemeingültige, dem sozialistischen Recht 
insgesamt eigene, in der sozialistischen Verfassung ver
ankerte Prinzipien. Hierzu gehören das Prinzip des 
demokratischen Zentralismus, das Prinzip der Entfal
tung der sozialistischen Demokratie, das Prinzip der 
gegenseitigen Hilfe und kameradschaftlichen Zusam
menarbeit, das Prinzip der Einheit von Rechten und 
Pflichten, das Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seiner Leistung“ u. a. m.
Außer solchen allgemeinen Prinzipien können für ein 
einzelnes Gesetz weitere spezifische Prinzipien charak
teristisch sein./6/ Dabei treten je nach der gesellschaft
lichen Funktion eines bestimmten Gesetzes jeweils diese 
oder jene Prinzipien besonders in den Vordergrund. 
Deshalb sind hier insbesondere diejenigen Prinzipien 
hervorzuheben, die für das gesellschaftliche Wirksam
werden des Zivilrechts und für seine das Rechtsbewußt
sein der Werktätigen entwickelnde Rolle charakteri
stisch sind.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich ferner, daß Wir
kungsfeld und Geltungsbereich der das Zivilrecht be
stimmenden Prinzipien nicht nur auf das ZGB be
schränkt sind, sondern auch für den ganzen Komplex 
des sozialistischen Zivilrechts Bedeutung haben, also 
z. B. auch für das Verfahrensrecht, das Notariatsrecht 
und für das Urheber- und Erfinderrecht./?/
Die Grundsätze des sozialistischen Zivilrechts stehen in 
strikter Abgrenzung und in prinzipiellem Gegensatz 
zu den im bürgerlichen Recht üblichen sog. General
klauseln, deren Klassenfunktion darin besteht, eine ex
tensive Auslegung und Anwendung der Rechtsnormen 
und Entscheidungen im Interesse der herrschenden 
Klasse zu ermöglichen, womit einer subjektiv-willkür
lichen Rechtspraxis der Weg geebnet wird. Sozialistische 
Gesetzesprinzipien haben dagegen objektiven Charak
ter. Sie dienen der Verwirklichung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit, weil sie jedem Bürger für die Anwen
dung und Durchsetzung der Rechtsnormen eine auf 
den gesellschaftlichen Fortschritt gerichtete Orientie
rung und dem Gericht objektive, in den gesellschaft
lichen Verhältnissen begründete Kriterien für die Aus
legung der einzelnen Bestimmungen geben.

Systematische Erarbeitung der leitenden Prinzipien des 
sozialistischen Zivilrechts

Die Herausbildung der das sozialistische ZGB tragenden 
Prinzipien geschah in einem komplizierten Prozeß der 
Auseinandersetzung mit bürgerlichen Rechtsanschauun
gen und privatrechtlichen Rechtstraditionen, in einem 
Prozeß des Ringens um die Durchsetzung marxistisch- 
leninistischer Rechtspositionen im Zivilrecht. Die Her
ausarbeitung der leitenden Prinzipien war von den Ana-

/6/ So z. B. im Gerichtsverfassungsrecht die Prinzipien der 
Öffentlichkeit, des Rechts auf Verteidigung und der Unabhän
gigkeit der Richter, im Verfahrensrecht die Prinzipien der ob
jektiven Wahrheit und der Unmittelbarkeit der Beweisauf
nahme. Als ein dem Zivilrecht eigentümliches Prinzip wird z. B. 
das Prinzip der Äquivalenz der Leistungen und das Prinzip 
der Vertragstreue hervorgehoben.
/7/ Zum Verhältnis Zivilgesetzbuch - Urheber- und Erfinder
recht vgl. Autorenkollektiv, Urheberrecht der DDR, Berlin 1969, 
S. 71 ff.; Autorenkollektiv, Erfinder- und Neuererrecht der 
DDR, Berlin 1968, S. 126.
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